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(Nr. 2474.). Gesetz, betreffend Aenderungen der Konkursordnung. Vom 17. Mai 1898.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig
von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths
und des Reichstags, was folgt:

Die Konkursordnung wird dahin geändert:

1. Im §. 1 wird der Abs. 2 aufgehoben.

Hinter dem bisherigen Abs. 3 werden folgende Vorschriften eingestellt:
Zur Konkursmasse gehören auch die Geschäftsbücher des Gemein-

schuldners.
Gegenstände, die nicht gepfändet werden sollen, gehören nicht zur

Konkursmasse.

2. Als §. 1a werden folgende Vorschriften eingestellt:

Wird bei dem Güterstande der allgemeinen Gütergemeinschaft, der
Errungenschaftsgemeinschaft oder der Fahrnißgemeinschaft das Konkurs-
verfahren über das Vermögen des Ehemanns eröffnet, so gehört das
Gesammtgut zur Konkursmasse; eine Auseinandersetzung wegen des Ge-
sammtguts zwischen den Ehegatten findet nicht statt.

Durch das Konkursverfähren über das Vermögen der Ehefrau wird
das Gesammtgut nicht berührt.

Diese Vorschriften finden bei der fortgesetzten Gütergemeinschaft mit
der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Ehemanns der über-

lebende Ehegatte, an die Stelle der Ehefrau die Abkömmlinge treten.

3. Der §. 2 erhält folgenden Abs. 2:

Unterhaltsansprüche, die nach den §§. 1351, 1360, 1361, 1578
bis 1583, 1586, 160 1—1615, 1708—1714 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gegen den Gemeinschuldner begründet sind, sowie die sich aus

den §§. 1715, 1716 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergebenden Ansprüche
können für die Zukunft nur geltend gemacht werden, soweit der Gemein-
schuldner als Erbe des Verpflichteten haftet.

4. An die Stelle des §. 4 Abs. 2 tritt folgende Vorschrift:

Unter Zustimmung des Bundesraths kann durch Anordnung des
Reichskanzlers bestimmt werden, daß gegen einen ausländischen Staat,
sowie dessen Angehörige und ihre Rechtsnachfolger ein Vergeltungsrecht
zur Anwendung gebracht wird.
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§. 6 Abs. 1 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:
Rechtshandlungen, welche der Gemeinschuldner nach der Eröffnung

des Verfahrens vorgenommen hat, sind den Konkursgläubigern gegen—
über unwirksam; die Vorschriften der §§. 892, 893 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bleiben unberührt.

6.  Als §. 7a werden folgende Vorschriften eingestellt:
Die Annahme oder Ausschlagung einer vor der Eröffnung des

Verfahrens dem Gemeinschuldner angefallenen Erbschaft, sowie eines
vor diesem Zeitpunkte dem Gemeinschuldner angefallenen Vermächtnisses
steht nur dem Gemeinschuldner zu. Das Gleiche gilt von der Ab-

lehnung der fortgesetzten Gütergemeinschaft.

Als §. 10a wird folgende Vorschrift eingestellt:

8.  Der

Der

Der

Ein gegen den Gemeinschuldner bestehendes Veräußerungsverbot
der in den §§. 135, 136 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art
ist den Konkursgläubigern gegenüber unwirksam; wirksam bleibt jedoch
eine bei der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen erfolgte
Beschlagnahme.

§. 11 erhält folgenden Abs. 2:
In Ansehung der zur Konkursmasse gehörigen Grundstücke, sowie

der für den Gemeinschuldner eingetragenen Rechte an Grundstücken
oder an eingetragenen Rechten kann während der Dauer des Konkurs-

verfahrens eine Vormerkung auf Grund einer einstweiligen Verfügung
zu Gunsten einzelner Konkursgläubiger nicht eingetragen werden. Das
Gleiche gilt von der Eintragung einer Vormerkung in Ansehung eines

Schiffspfandrechts.
 An die Stelle des §. 12 treten folgende Vorschriften:

Rechte an den zur Konkursmasse gehörigen Gegenständen, sowie
Vorzugsrechte und Zurückbehaltungsrechte in Ansehung solcher Gegen-
stände können nach der Eröffnung des Verfahrens nicht mit Wirksam-
keit gegenüber den Konkursgläubigern erworben werden, auch wenn
der Erwerb nicht auf einer Rechtshandlung des Gemeinschuldners be-
ruht. Die Vorschriften der §§. 878, 892, 893 und des §. 1260
Abs.1des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleiben unberührt.

§. 13 wird aufgehoben.

§. 14 erhält folgenden Abs. 2;
Eine Vereinbarung, durch welche bei einer Gemeinschaft nach

Bruchtheilen das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen,
für immer oder auf Zeit ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist be-
stimmt worden ist, wirkt nicht gegen die Konkursmasse. Das Gleiche
gilt von einer Anordnung dieses Inhalts, die ein Erblasser für die
Gemeinschaft seiner Erben getroffen hat.

44*
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12. An die Stelle der §§. 17, 18 treten folgende Vorschriften:

§. 17.

War dem Gemeinschuldner ein von ihm gemietheter oder gepachteter
Gegenstand vor der Eröffnung des Verfahrens überlassen, so kann so-
wohl der andere Theil als der Verwalter das Mieth= oder Pacht-

verhältniß kündigen. Die Kündigungsfrist ist, falls nicht eine kürzere
Frist bedungen war, die gesetzliche. Kündigt der Verwalter, so ist der
andere Theil berechtigt, Ersatz des ihm durch die Aufhebung des Ver-
trags entstehenden Schadens zu verlangen.

§. 18.
War dem Gemeinschuldner ein von ihm gemietheter oder gepachteter

Gegenstand zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens noch nicht über-
lassen, so kann der andere Theil von dem Vertrage zurücktreten.

Auf Erfordern des Verwalters muß der andere Theil demselben
ohne Verzug erklären, ob er von dem Vertrage zurücktreten will. Unter-

läßt er dies, so kommen die Bestimmungen des §. 15 zur Anwendung.

§. 18a.

Hatte der Gemeinschuldner einen von ihm vermietheten oder ver-

pachteten Gegenstand dem Miether oder dem Pächter vor der Eröffnung
des Verfahrens überlassen, so ist der Mieth= oder Pachtvertrag auch
der Konkursmasse gegenüber wirksam.

Im Falle der Vermiethung oder der Verpachtung eines Grund-
stücks, sowie im Falle der Vermiethung von Wohnräumen oder anderen

Räumen ist jedoch eine Verfügung, die der Gemeinschuldner vor der
Eröffnung des Verfahrens über den auf die spätere Zeit entfallenden
Mieth= oder Pachtzins getroffen hat, insbesondere die Einziehung des
Mieth= oder Pachtzinses, der Konkursmasse gegenüber nur insoweit
wirksam, als sich die Verfügung auf den Mieth= oder Pachtzins für
das zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens laufende und das folgende
Kalendervierteljahr bezieht. Soweit die Entrichtung des Mieth= oder
Pachtzinses der Konkursmasse gegenüber wirksam ist, kann der Miether
oder der Pächter gegen die Mieth= oder Pachtzinsforderung der Konkurs-

masse eine ihm gegen den Gemeinschuldner zustehende Forderung auf-
rechnen.

Eine von dem Konkursverwalter vorgenommene freiwillige Ver-

äußerung des von dem Gemeinschuldner vermietheten oder verpachteten
Grundstücks wirkt, sofern das Grundstück dem Miether oder dem Pächter
vor der Eröffnung des Verfahrens überlassen war, auf das Mieth-
oder Pachtverhältniß wie eine Zwangsversteigerung.
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13. Der §. 19 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:

Ein in dem Haushalte, Wirthschaftsbetriebe oder Erwerbsgeschäfte
des Gemeinschuldners angetretenes Dienstverhältniß kann von jedem
Theile gekündigt werden. Die Kündigungsfrist ist, falls nicht eine
kürzere Frist bedungen war, die gesetzliche.

Kündigt der Verwalter, so ist der andere Theil berechtigt, Ersatz
des ihm durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden
Schadens zu verlangen.

14. Hinter §. 19 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 19a.

Ein von dem Gemeinschuldner ertheilter Auftrag erlischt durch
die Eröffnung des Verfahrens, es sei denn, daß der Auftrag sich nicht
auf das zur Konkursmasse gehörige Vermögen bezieht. Erlischt der
Auftrag, so finden die Vorschriften des §. 672 Satz 2 und des §. 674
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

Das Gleiche gilt, wenn sich Jemand durch einen Dienstvertrag
oder einen Werkvertrag verpflichtet hat, ein ihm von dem Gemein-

schuldner übertragenes Geschäft für diesen zu besorgen.

 §.  19b.

Ist zur Sicherung eines Anspruchs auf Einräumung oder Auf-
hebung eines Rechts an einem Grundstücke des Gemeinschuldners oder
an einem für den Gemeinschuldner eingetragenen Rechte oder zur

Sicherung eines Anspruchs auf Aenderung des Inhalts oder des
Ranges eines solchen Rechts eine Vormerkung im Grundbuch ein-
getragen, so kann der Gläubiger von dem Konkursverwalter die Be-

friedigung seines Anspruchs verlangen. Das Gleiche gilt, wenn in
Ansehung eines Schiffspfandrechts eine Vormerkung im Schiffsregister
eingetragen ist.

15. An die Stelle des §. 20 tritt folgende Vorschrift:

Soweit rücksichtlich einzelner, durch die §§. 16—19bnicht betroffenerRechtsverhältnisse das bürgerliche Recht besondere Bestimmungen über
die Wirkung der Eröffnung des Konkursverfahrens enthält, kommen
diese Bestimmungen zur Anwendung.

16. Hinter §. 21 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 21 a.

Erlischt ein von dem Gemeinschuldner ertheilter Auftrag oder ein
Dienst= oder Werkvertrag der im §. 19a Abs. 2 bezeichneten Art in
Folge der Eröffnung des Verfahrens, so ist der andere Theil in An-
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sehung der nach der Eröffnung des Verfahrens entstandenen Ersatz—
ansprüche im Falle des §. 672 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Massegläubiger, im Falle des §. 674 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Konkursgläubiger.

§. 21b.

Wird eine nach §. 705 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingegangene
Gesellschaft durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Ver-
mögen eines Gesellschafters aufgelöst, so ist der geschäftsführende Ge-
sellschafter in Ansehung der Ansprüche, welche ihm aus der einstweiligen
Fortführung der Geschäfte nach §. 728 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zustehen, Massegläubiger, in Ansehung der ihm nach §. 729
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zustehenden Ansprüche, unbeschadet der
Bestimmung des §. 44, Konkursgläubiger.

17. Die Nr. 2 des §. 25 erhält folgende Fassung:

2. die in den letzten zwei Jahren vor der Eröffnung des Konkurses von

dem Gemeinschuldner vorgenommenen unentgeltlichen Verfügungen zu
Gunsten seines Ehegatten.

18. Im §. 33 wird

a) der Abs. 2 durch folgende Vorschriften ersetzt:

Gegen einen anderen Rechtsnachfolger desjenigen, welchem gegenüber
die anfechtbare Handlung vorgenommen ist, findet die gegen den letzteren
begründete Anfechtung statt:

1. wenn ihm zur Zeit seines Erwerbes die Umstände, welche die

Anfechtbarkeit des Erwerbes seines Rechtsvorgängers begründen,
bekannt waren;

2. wenn er zu den im §. 24 Nr. 2 genannten Personen gebört,

es sei denn, daß ihm zur Zeit seines Erwerbes die Umstände,
welche die Anfechtbarkeit des Erwerbes seines Rechtsvorgängers
begründen, unbekannt waren;

3. wenn ihm das Erlangte unentgeltlich zugewendet worden ist.

b) als Abs. 3 folgende Vorschrift hinzugefügt:

Im Falle des Abs. 2 Nr. 3 findet auf die Haftung des Rechts-
nachfolgers die Bestimmung des §. 30 Abs. 2 Anwendung.

19. An die Stelle des §. 34 treten folgende Vorschriften:

Die Anfechtung kann nur binnen Jahresfrist seit der Eröffnung
des Verfahrens erfolgen. Auf den Lauf der Frist finden die für die
Verjährung geltenden Vorschriften des §. 203 Abs. 2 und des §. 207

des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Die Anfechtung
nach §. 24 Nr. 1 ist ausgeschlossen, wenn seit der Vornahme der

Handlung dreißig Jahre verstrichen sind.
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Ist durch die anfechtbare Handlung eine VerpflichtungdesGemein—
schuldners zu einer Leistung begründet, so kann der Konkursverwalter
die Leistung verweigern, auch wenn die Anfechtung nach Abs. 1 aus—
geschlossen ist.

20. Als §. 34a werden folgende Vorschriften eingestellt:

Die Vorschriften über die Anfechtung der vor der Eröffnung des

Verfahrens vorgenommenen Rechtshandlungen gelten auch für die An-
fechtung von Rechtshandlungen, die nach der Eröffnung des Verfahrens
vorgenommen worden sind, sofern diese nach den §§. 892, 893 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs den Konkursgläubigern gegenüber wirksam sind.
Die Frist für die Ausübung des Anfechtungsrechts beginnt mit der
Vornahme der Rechtshandlung.

21. An die Stelle der §§. 39 bis 41 treten folgende Vorschriften:

§. 39.

Zur abgesonderten Befriedigung dienen die Gegenstände, welche
der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegen,
für diejenigen, welchen ein Recht auf Befriedigung aus denselben zusteht.

§. 40.

Gläubiger, welche an einem zur Konkursmasse gehörigen Gegen-
stand ein durch Rechtsgeschäft bestelltes Pfandrecht haben, können aus
den ihnen verpfändeten Gegenständen abgesonderte Befriedigung wegen
ihrer Pfandforderung verlangen, zunächst wegen der Kosten, dann
wegen der Zinsen, zuletzt wegen des Kapitals.

§. 41.

Den im §. 40 bezeichneten Pfandgläubigern stehen gleich:

1. die Reichskasse, die Staatskassen und die Gemeinden, sowie die
Amts-, Kreis= und Provinzialverbände wegen öffentlicher Ab-
gaben, in Ansehung der zurückgehaltenen oder in Beschlag
genommenen zoll= und steuerpflichtigen Sachen;

2. diejenigen, welche an gewissen Gegenständen ein gesetzliches oder
ein durch Pfändung erlangtes Pfandrecht haben; das dem
Vermiether und dem Verpächter nach den §§. 559, 581, 585
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zustehende Pfandrecht kann in
Ansehung des Mieth= oder Pachtzinses für eine frühere Zeit
als das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens, sowie
in Ansehung des dem Vermiether oder dem Verpächter in Folge
der Kündigung des Verwalters entstehenden Entschädigungs-
anspruchs nicht geltend gemacht werden; das Pfandrecht des
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Verpächters eines landwirthschaftlichen Grundstücks unterliegt in
Ansehung des Pachtzinses der Beschränkung nicht;

3. diejenigen, welche etwas zum Nutzen einer Sache verwendet

haben, wegen des den noch vorhandenen Vortheil nicht über-
steigenden Betrags ihrer Forderung aus der Verwendung, in
Ansehung der zurückbehaltenen Sache;

4. diejenigen, welchen nach dem Handelsgesetzbuche in Ansehung
gewisser Gegenstände ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.

Die im Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Rechte gehen den im Abs. 1
Nr. 2—4 und den im §. 40 bezeichneten Rechten vor.

22.  Der §. 43 wird aufgehoben.

23.  Im §. 54 werden

a) in der Nr. 1 die Worte „zu dauerndem Dienste“ ersetzt durch die Worte:

„zur Leistung von Diensten“

b) in der Nr. 4 die Worte „Aerzte, Wundärzte, Apotheker“ ersetzt durch die
Worte:

„Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Apotheker“
c) in der Nr. 5 die Worte „der Kinder und der Pflegebefohlenen“ ersetzt

durch die Worte:

„der Kinder, der Mündel und der Pflegebefohlenen".

24.  Der §. 64 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:

Für das Konkursverfahren ist das Amtsgericht ausschließlich zu-
ständig, bei welchem der Gemeinschuldner seine gewerbliche Nieder-
lassung oder in Ermangelung einer solchen seinen allgemeinen Gerichts-
stand hat.

Sind mehrere Gerichte zuständig, so schließt dasjenige, bei
welchem zuerst die Eröffnung des Verfahrens beantragt worden ist,
die übrigen aus.

25.  Als §. 66a werden folgende Vorschriften eingestellt:

Die Entscheidung des Beschwerdegerichts wird erst mit der Rechts-
kraft wirksam. Das Beschwerdegericht kann jedoch die sofortige Wirk-
samkeit der Entscheidung anordnen.

26.  Der §. 74 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:

Der Verwalter ist für die Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten
allen Betheiligten verantwortlich.

27. Der §. 77 erhält folgenden Abs. 2:

Die Landesjustizverwaltung kann für die dem Verwalter zu ge-

währende Vergütung allgemeine Anordnungen treffen.
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28. Der §. 81 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:
Die Mitglieder des Gläubigerausschusses sind für die Erfüllung

der ihnen obliegenden Pflichten allen Betheiligten verantwortlich.

29.  An die Stelle des §. 83 treten folgende Vorschriften:
Die Mitglieder des Gläubigerausschusses haben Anspruch auf Er-

stattung angemessener baarer Auslagen und auf Vergütung für ihre
Geschäftsführung. Die Festsetzung der Auslagen und der Vergütung
erfolgt nach Anhörung der Gläubigerversammlung durch das Konkurs-
gericht.

Die Landesjustizverwaltung kann für die den Mitgliedern des

Gläubigerausschusses zu gewährende Vergütung allgemeine Anordnungen
treffen.

30. Der §. 98 Abs. 1 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:
Das Gericht kann die zwangsweise Vorführung und die Haft des

Schuldners anordnen. Dasselbe kann alle zur Sicherung der Masse
dienenden einstweiligen Anordnungen treffen. Es kann insbesondere ein
allgemeines Veräußerungsverbot an den Schuldner erlassen.

31. Der §. 99 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:
Die Abweisung des Eröffnungsantrags kann erfolgen, wenn nach

dem Ermessen des Gerichts eine den Kosten des Verfahrens entsprechende
Konkursmasse nicht vorhanden ist. Die Abweisung unterbleibt, wenn
ein zur Deckung der im §. 51 Nr. 1, 2 bezeichneten Massekosten aus-

reichender Geldbetrag vorgeschossen wird.
Das Gericht hat ein Verzeichniß derjenigen Schuldner zu führen,

bezüglich deren der Eröffnungsantrag auf Grund der Vorschrift des
Abs. 1 Satz 1 abgewiesen worden ist. Die Einsicht des Verzeichnisses
ist Jedem gestattet. Nach dem Ablaufe von fünf Jahren seit der Ab-
weisung des Eröffnungsantrags ist die Eintragung in dem Verzeichnisse
dadurch zu löschen, daß der Name unkenntlich gemacht wird.

32. An die Stelle des §. 102 Abs. 2 tritt folgende Vorschrift:
Das Gericht kann die Termine verbinden, wenn die Konkurs-

masse von geringerem Betrage oder der Kreis der Konkursgläubiger
von geringerem Umfange ist, oder wenn der Gemeinschuldner einen

Zwangsvergleichsvorschlag eingereicht hat.

33. Der §. 105 wird aufgehoben.

34. Der §. 106 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:
Ein von dem Konkursgericht in Gemäßheit des §. 98 erlassenes

allgemeines Veräußerungsverbot, sowie die Eröffnung des Konkurs-
versahrens ist in das Grundbuch einzutragen:

bei denjenigen Grundstücken, als deren Eigenthümer der Gemein-
schuldner im Grundbuch eingetragen ist;

Reichs-Gesetzbl. 1898. 45
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2. bei den für den Gemeinschuldner eingetragenen Rechten an
Grundstücken oder an eingetragenen Rechten, wenn nach der
Art des Rechts und den obwaltenden Umständen bei Unter—

lassung der Eintragung eine Beeinträchtigung der Konkurs—
gläubiger zu besorgen ist.

Das Konkursgericht hat, soweit ihm solche Grundstücke oder Rechte
bekannt sind, das Grundbuchamt von Amtswegen um die Eintragung
zu ersuchen.

Die Eintragung kann auch von dem Konkursverwalter bei dem

Grundbuchamte beantragt werden.

Als §. 106a soll folgende Vorschrift eingestellt werden:

Werden Grundstücke oder Rechte, bei denen eine Eintragung nach
Maßgabe des §. 106 Abs. 1, 2 bewirkt worden ist, von dem Verwalter

freigegeben oder veräußert, so kann das Konkursgericht auf Antrag das
Grundbuchamt um Löschung der Eintragung ersuchen.

Als §. 106b wird folgende Vorschrift eingestellt:

Die Eintragung und Löschung von Vermerken auf Grund der

§§. 106, 106a geschieht gebührenfrei.

Als §. 106c werden folgende Vorschriften eingestellt:

Sobald eine den Eröffnungsbeschluß aufhebende Entscheidung die
Rechtskraft erlangt hat, ist die Aufhebung des Verfahrens öffentlich
bekannt zu machen. Die Vorschriften der §§. 103 Abs. 2, 104, 106,
176 finden entsprechende Anwendung.

Der §. 107 erhält folgenden Abs. 2

Die Geschäftsbücher des Gemeinschuldners dürfen nur mit dem

Geschäft im Ganzen und nur insoweit veräußert werden, als sie zur
Fortführung des Geschäftsbetriebs unentbehrlich sind.

An die Stelle des §. 117 Abs. 1 Satz 1 tritt folgende Vorschrift:

Der Verwalter ist berechtigt, die Verwerthung eines zur Masse
gehörigen beweglichen Gegenstandes an welchem ein Gläubiger ein durch

Rechtsgeschäft bestelltes Pfandrecht oder ein diesem gleichstehendes Recht
beansprucht, nach Maßgabe der Vorschriften über die Zwangsvoll=
streckung oder über den Pfandverkauf zu betreiben.

Als §. 117a wird folgende Vorschrift eingestellt:
Ist der Gemeinschuldner Vorerbe, so darf der Verwalter die zur

Erbschaft gehörigen Gegenstände nicht veräußern, wenn die Veräußerung
im Falle des Eintritts der Nacherbfolge nach §. 2115 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs dem Nacherben gegenüber unwirksam ist.
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41. Als §. 118a werden folgende Vorschriften eingestellt:

Soll nach §. 118 das Geschäft des Gemeinschuldners geschlossen
werden, so hat der Verwalter vor der Beschlußfassung des Gläubiger—
ausschusses oder, wenn ein Gläubigerausschuß nicht bestellt ist, vor der

Schließung des Geschäfts dem Gemeinschuldner, sofern derselbe ohne
Aufschub zu erlangen ist, von der beabsichtigten Maßregel Mittheilung
zu machen.

Das Gericht kann auf Antrag des Gemeinschuldners die Schließung
des Geschäfts untersagen, wenn der Gemeinschuldner einen Zwangs-

vergleichsvorschlag eingereicht hat.

42. Im §. 122 werden

a) in der Nr. 1 hinter den Worten „das Geschäft“ die Worte eingeschaltet:

„oder das Waarenlager“
b) in der Nr. 2 die Worte „wenn Erbschaften oder Vermächtnisse für die

Masse aufgegeben werden, oder“ gestrichen.

43. Im §. 126 Satz 1 werden die Worte „drei Wochen“ ersetzt durch die Worte:

„zwei Wochen“.

44. An die Stelle des §. 142 Abs. 2 tritt folgende Vorschrift:

Bei der Schlußvertheilung ist die Berücksichtigung ausgeschlossen,
wenn die Möglichkeit des Eintritts der Bedingung eine so entfernte ist,

daß die bedingte Forderung einen gegenwärtigen Vermögenswerth
nicht hat.

45. Der §. 144 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:
Die Antheile, mit welchen Gläubiger bei Abschlagszahlungen nach

Maßgabe des §. 141 Abs. 2 oder des §. 142 Abs. 1 berücksichtigt
worden sind, werden für die Schlußvertheilung frei, wenn bei dieser
die Voraussetzungen des §. 141 Abs. 1 nicht erfüllt sind oder nach
Maßgabe des §. 142 Abs. 2 die Berücksichtigung der bedingten Forde-
rung ausgeschlossen ist.

46. Als §. 152a werden folgende Vorschriften eingestellt:

Hat der Schuldner den Prüfungstermin versäumt, so ist ihm auf
Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ertheilen. Die
Vorschriften des §. 210 Abs. 2 und der §§ 211—.214 der Civilprozeß-

ordnung finden entsprechende Anwendung. Der den Antrag auf
Wiedereinsetzung enthaltende Schriftsatz ist dem Gläubiger zuzustellen,
dessen Forderung nachträglich bestritten werden soll. Das Bestreiten
in diesem Schriftsatze steht, wenn die Wiedereinsetzung ertheilt wird,
dem Bestreiten im Prüfungstermine gleich und ist in die Tabelle ein-

zutragen.
45*
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47. Der §. 158 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:

Beträge, welche zur Sicherstellung eines bedingt zur Aufrechnung
befugten Gläubigers nach Maßgabe des §. 47 Abs. 3 hinterlegt worden
sind, fließen für die Schlußvertheilung zur Konkursmasse zurück, wenn
die Möglichkeit des Eintritts der Bedingung eine so entfernte ist, daß
die bedingte Forderung einen gegenwärtigen Vermögenswerth nicht hat.

48. Der §. 162 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:

Ein Zwangsvergleich ist unzulässig:
1. so lange der Gemeinschuldner flüchtig ist oder die Ableistung

des Offenbarungseides verweigert;
2. so lange gegen den Gemeinschuldner wegen betrüglichen Bankerutts

eine gerichtliche Untersuchung oder ein wiederaufgenommenes
Verfahren anhängig ist;

3. wenn der Gemeinschuldner wegen betrüglichen Bankerutts rechts-

kräftig verurtheilt worden ist.

49. An die Stelle des §. 166 treten folgende Vorschriften:

Der Vergleichstermin soll nicht über einen Monat hinaus an-
beraumt werden. Der Termin ist öffentlich bekannt zu machen. Zu
demselben sind der Gemeinschuldner, der Verwalter, sowie unter Mit-
theilung des Vergleichsvorschlags und des Ergebnisses der Erklärung
des Gläubigerausschusses die nicht bevorrechtigten Konkursgläubiger,
welche Forderungen angemeldet haben, besonders zu laden.

In der Bekanntmachung ist zu bemerken, daß der Vergleichs-
vorschlag und die Erklärung des Gläubigerausschusses auf der Gerichts-
schreiberei des Konkursgerichts zur Einsicht der Betheiligten nieder-
gelegt seien.

50. Als §. 169a werden folgende Vorschriften eingestellt:

Bei der Berechnung der nach §. 169 Abs. 1 Nr. 1, 2 erforder-
lichen Mehrheiten bleibt der Ehegatte des Gemeinschuldners außer Be-
tracht, wenn er dem Vergleiche zugestimmt hat.

Das Gleiche gilt von demjenigen, welchem der Ehegatte des Ge-
meinschuldners während des Konkursverfahrens oder in dem letzten
Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens eine Forderung gegen den

Gemeinschuldner abgetreten hat, soweit das Stimmrecht auf der ab-
getretenen Forderung beruht. Diese Vorschrift findet keine Anwendung,
wenn der Ehegatte zu der Abtretung durch das Gesetz oder durch einen

Vertrag verpflichtet war, welcher früher als ein Jahr vor der Eröffnung
des Konkursverfahrens geschlossen wurde.

51. Als §. 172a werden folgende Vorschriften eingestellt:

Der Vergleich ist zu verwerfen, wenn er den Gläubigern nicht

mindestens den fünften Theil ihrer Forderungen gewährt und dieses
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Ergebniß auf ein unredliches Verhalten des Gemeinschuldners, ins-
besondere darauf zurückzuführen ist, daß der Gemeinschuldner durch ein
solches Verhalten die Eröffnung des Konkursverfahrens verzögert hat.
Der Vergleich kann verworfen werden, wenn das gleiche Ergebniß auf
ein leichtsinniges Verhalten des Gemeinschuldners zurückzuführen ist.

52. Der §. 178 Satz 2 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:

Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Bürgen des
Gemeinschuldners, sowie die Rechte aus einem für die Forderung be-
stehenden Pfandrecht, aus einer für sie bestehenden Hypothek, Grund-
schuld oder Rentenschuld oder aus einer zu ihrer Sicherung eingetragenen
Vormerkung werden durch den Zwangsvergleich nicht berührt.

53.  Der §. 180 wird aufgehoben.

54.  An die Stelle des §. 184 Abs. 1 tritt folgende Vorschrift:

Im Falle der rechtskräftigen Verurtheilung wird, wenn genügende
Masse vorhanden ist oder ein zur Deckung der im §. 51 Nr. 1, 2 be-

zeichneten Massekosten ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird, das
Konkursverfahren auf Antrag eines Konkursgläubigers wieder auf-
genommen.

55. An die Stelle des §. 190 treten folgende Vorschriften:

Das Gericht kann das Konkursverfahren einstellen, sobald sich er-
giebt, daß eine den Kosten des Verfahrens entsprechende Konkursmasse
nicht vorhanden ist. Die Einstellung unterbleibt, wenn ein zur Deckung
der im §. 51 Nr. 1, 2 bezeichneten Massekosten ausreichender Geld-
betrag vorgeschossen wird.

Vor der Einstellung soll die Gläubigerversammlung gehört werden.

56.  Der §. 191 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:

Der Einstellungsbeschluß und der Grund der Einstellung sind
öffentlich bekannt zu machen.

Die Vorschriften der §§. 103 Abs. 2, 104, 106, 176 finden
entsprechende Anwendung.

57.  Der §. 198 Abs. 1 erhält folgenden Zusatz:

Ueber das Vermögen einer Kommanditgesellschaft auf Aktien findet das
Konkursverfahren auch im Falle der Ueberschuldung statt.

58.  Der §. 199 Abs. 2 Satz 1 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:

Wird der Antrag nicht von allen persönlich haftenden Gesellschaftern
oder allen Liquidatoren gestellt, so ist derselbe zuzulassen, wenn bei der
offenen Handelsgesellschaft oder der Kommanditgesellschaft die Zahlungs-
unfähigkeit, bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien die Zahlungs-
unfähigkeit oder die Ueberschuldung glaubhaft gemacht wird.
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59. Der §. 200 Abs. 2 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:

Der Zwangsvergleich begrenzt, soweit er nicht ein Anderes festsetzt,
zugleich den Umfang der persönlichen Haftung der Gesellschafter.

60. An die Stelle des §. 201 treten folgende Vorschriften:

In dem Konkursverfahren über das Privatvermögen eines persönlich
haftenden Gesellschafters können die Gesellschaftsgläubiger, wenn das
Konkursverfahren über das Gesellschaftsvermögen eröffnet ist, Befriedigung
nur wegen desjenigen Betrags suchen, für welchen sie in dem letzteren
Verfahren keine Befriedigung erhalten.

Bei den Vertheilungen sind die Antheile auf den vollen Betrag
der Gesellschaftsforderungen zurückzubehalten, bis der Ausfall bei dem

Gesellschaftsvermögen feststeht.
Im Uebrigen finden auf die bezeichneten Forderungen die Vor-

schriften der §§. 57, 88 entsprechende Anwendung.

61. Als §. 201a wird folgende Vorschrift eingestellt:

Auf das Konkursverfahren über das Vermögen einer juristischen
Person, sowie eines Vereins, der als solcher verklagt werden kann,
finden die Vorschriften der §§. 193, 194 entsprechende Anwendung.

62. An die Stelle der §§. 204 bis 206 treten folgende Vorschriften:

§. 204.

Die Eröffnung des Verfahrens wird nicht dadurch gehindert, daß
der Erbe die Erbschaft noch nicht angenommen hat, oder daß er für
die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt haftet.

Bei dem Vorhandensein mehrerer Erben ist die Eröffnung des
Verfahrens auch nach der Theilung des Nachlasses zulässig.

§. 205.

Zu dem Antrag auf Eröffnung des Verfahrens ist jeder Erbe,
der Nachlaßverwalter, sowie ein anderer Nachlaßpfleger, ein Testaments-
vollstrecker, dem die Verwaltung des Nachlasses zusteht, und jeder
Nachlaßgläubiger berechtigt.

Wird der Antrag nicht von allen Erben gestellt, so ist er zuzulassen,
wenn die Ueberschuldung glaubhaft gemacht wird. Das Gericht hat
die übrigen Erben, soweit thunlich, zu hören.

Steht die Verwaltung des Nachlasses einem Testamentsvollstrecker
zu, so ist, wenn der Erbe die Eröffnung des Verfahrens beantragt,
der Testamentsvollstrecker, wenn der Testamentsvollstrecker den Antrag
stellt, der Erbe zu hören.

 §.  205a.

Ist eine Ehefrau die Erbin und gehört der Nachlaß zum ein—
gebrachten Gute oder zum Gesammtgute, so kann sowohl die Ehefrau



— 243 —

als der Ehemann die Eröffnung des Verfahrens beantragen, ohne daß
die Zustimmung des anderen Theiles erforderlich ist. Das Gleiche
gilt, wenn der Nachlaß zum Gesammtgute gehört, auch nach Be—
endigung der Gemeinschaft.

Wird der Antrag nicht von beiden Ehegatten gestellt, so ist er
zuzulassen, wenn die Ueberschuldung glaubhaft gemacht wird. Das

Gericht hat den anderen Ehegatten, wenn thunlich, zu hören.

§. 205b.

Ein Nachlaßgläubiger, der im Aufgebotsverfahren ausgeschlossen
ist oder nach §. 1974 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem ausge-
schlossenen Gläubiger gleichsteht, kamn die Eröffnung des Verfahrens
nur beantragen, wenn über das Vermögen des Erben das Konkurs-

verfahren eröffnet ist. Das Gleiche gilt von einem Vermächtnißnehmer,
sowie von demjenigen, welcher berechtigt ist, die Vollziehung einer Auf-
lage zu fordern.

Ist eine Ehefrau die Erbin und gehört der Nachlaß zum Gesammt-
gute, so können die im Abs. 1 bezeichneten Gläubiger den Antrag nur
stellen, wenn über das Vermögen des Ehemanns das Konkursverfahren
eröffnet ist.

§. 205c.

Die Eröffnung des Verfahrens kann von einem Nachlaßgläubiger

nicht mehr beantragt werden, wenn seit der Annahme der Erbschaft
zwei Jahre verstrichen sind.

§ 205 d.

Auf Grund einer nach dem Eintritte des Erbfalls gegen den
Nachlaß erfolgten Maßregel der Zwangsvollstreckung oder der Arrest-
vollziehung kann abgesonderte Befriedigung nicht verlangt werden.

Eine nach dem Eintritte des Erbfalls im Wege der einstweiligen

Verfügung erlangte Vormerkung ist unwirksam.

§. 205e.

Hat der Erbe vor der Eröffnung des Verfahrens aus dem Nach—
lasse Pflichttheilsansprüche, Vermächtnisse oder Auflagen erfüllt, so ist
die Leistung in gleicher Weise anfechtbar wie eine unentgeltliche Ver—
fügung des Erben.

§. 205f.

Dem Erben steht wegen der ihm nach den §§. 1978, 1979 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs aus dem Nachlasse zu ersetzenden Aufwendungen
ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu.
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§. 205g.
Masseschulden sind außer den im §. 52 bezeichneten Verbindlich-

keiten:

1. die dem Erben nach den §§. 1978, 1979 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs aus dem Nachlasse zu ersetzenden Aufwendungen;

2. die Kosten der standesmäßigen Beerdigung des Erblassers;
3. die im Falle der Todeserklärung des Erblassers dem Nachlasse

zur Last fallenden Kosten des Verfahrens;
4. die Kosten der Eröffnung einer Verfügung des Erblassers von

Todeswegen, der gerichtlichen Sicherung des Nachlasses, einer
Nachlaßpflegschaft, des Aufgebots der Nachlaßgläubiger und der
Inventarerrichtung;

5. die Verbindlichkeiten aus den von einem Nachlaßpfleger oder

einem Testamentsvollstrecker vorgenommenen Rechtsgeschäften;
6. die Verbindlichkeiten, welche für den Erben gegenüber einem

Nachlaßpfleger, einem Testamentsvollstrecker oder einem Erben,
der die Erbschaft ausgeschlagen hat, aus der Geschäftsführung
dieser Personen entstanden sind, soweit die Nachlaßgläubiger
verpflichtet sein würden, wenn die bezeichneten Personen die
Geschäfte für sie zu besorgen gehabt hätten.

§. 205h.
Der Erbe kann die ihm gegen den Erblasser zustehenden Ansprüche

geltend machen.
Hat der Erbe eine Nachlaßverbindlichkeit berichtigt, so tritt er,

soweit nicht die Berichtigung nach §. 1979 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
als für Rechnung des Nachlasses erfolgt gilt, an die Stelle des
Gläubigers, es sei denn, daß er für die Nachlaßverbindlichkeiten un-

beschränkt haftet.
Haftet der Erbe einem einzelnen Gläubiger gegenüber unbeschränkt,

so kann er dessen Forderung für den Fall geltend machen, daß der
Gläubiger sie nicht geltend macht.

 §. 205i
In dem Verfahren kann jede Nachlaßverbindlichkeit geltend ge-

macht werden.
Nachstehende Verbindlichkeiten werden erst nach allen übrigen Ver-

bindlichkeiten und in folgender Rangordnung, bei gleichem Range nach
Verhältniß ihrer Beträge, berichtigt:

1. die seit der Eröffnung des Verfahrens laufenden Zinsen der im
§. 54 bezeichneten Forderungen;

2. die gegen den Erblasser erkannten Geldstrafen;
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3. die Verbindlichkeiten aus einer Freigebigkeit des Erblassers unter
Lebenden;

4. die Verbindlichkeiten gegenüber Pflichttheilsberechtigten;
5. die Verbindlichkeiten aus den vom Erblasser angeordneten Ver-

mächtnissen und Auflagen.

Ein Vermächtniß, durch welches das Recht des Bedachten auf den
Pflichttheil nach §. 2307 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgeschlossen
wird, steht, soweit es den Pflichttheil nicht übersteigt, im Range den

Pflichttheilsrechten gleich. Hat der Erblasser durch Verfügung von
Todeswegen angeordnet, daß ein Vermächtniß oder eine Auflage vor
einem anderen Vermächtniß oder einer anderen Auflage erfüllt werden

soll, so hat das Vermächtniß oder die Auflage den Vorrang.
Die Verbindlichkeiten, in Ansehung deren der Gläubiger im Wege

des Aufgebotsverfahrens ausgeschlossen ist oder nach §. 1974 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs einem ausgeschlossenen Gläubiger gleichsteht, werden
erst nach den im Abs. 2 Nr. 1—3 bezeichneten Verbindlichkeiten und,
soweit sie zu den im Abs. 2 Nr. 4, 5 bezeichneten Verbindlichkeiten ge-
hören, erst nach den Verbindlichkeiten berichtigt, mit denen sie ohne
die Beschränkung gleichen Rang haben würden. Im Uebrigen wird
durch die Beschränkungen an der Rangordnung nichts geändert.

§. 205 k.
Mit den im §. 205i Abs. 2 Nr. 2—5, Abs. 4 bezeichneten Forde-

rungen werden die bis zur Eröffnung des Verfahrens aufgelaufenen
und die seit der Eröffnung laufenden Zinsen an derselben Stelle an-

gesetzt.
§. 205 l.

Was in Folge der Anfechtung einer von dem Erblasser oder ihm

gegenüber vorgenommenen Rechtshandlung zur Konkursmasse zurück,
gewährt wird, darf nicht zur Berichtigung der im §. 205i Abs.2
Nr. 4, 5 bezeichneten Verbindlichkeiten verwendet werden.

Auf dasjenige, was der Erbe auf Grund der Vorschriften der
§§. 198 —1980 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu der Masse zu ersetzen
hat, haben die Gläubiger, die im Wege des Aufgebotsverfahrens aus-
geschlossen sind oder nach §. 1974 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem
ausgeschlossenen Gläubiger gleichstehen, nur insoweit Anspruch, als der
Erbe auch nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht-

fertigten Bereicherung ersatzpflichtig sein würde.

§. 205 m.

Die in dem Aufsgebotsverfahren zum Zwecke der Ausschließung
von Nachlaßgläubigern angemeldeten und nicht ausgeschlossenen Forde-

Reichs= Gesetbl. 1898. 46
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rungen gelten als auchim Nachlaßkonkurs angemeldet, sofern das Auf—
gebot von dem Gerichte, bei welchem der Konkurs anhängig wird, er—
lassen und das Verfahren nicht vor der Eröffnung des Konkurs—

verfahrens ohne Erlassung des Ausschlußurtheils erledigt ist.

§. 206.

Ein Zwangsvergleich kann nur auf den Vorschlag aller Erben

geschlossen werden.
Die Gläubiger, welchen die im §. 205i Abs. 2 Nr. 2—5, Abs. 4

bezeichneten Forderungen zustehen, nehmen an dem Zwangsvergleiche
nicht Theil, sie sind jedoch vor der Bestätigung zu hören. Macht einer
von ihnen glaubhaft, daß der Zwangsvergleich sein berechtigtes Interesse
verletzt, so ist auf seinen Antrag der Zwangsvergleich zu verwerfen;
gegen die Bestätigung steht ihm die sofortige Beschwerde nach §. 174 zu.

§. 206 a.

Die Vorschriften des §. 205f, des §. 205g Nr. 1 und des
§. 205hAbs. 2, 3 gelten für den Vorerben auch nach dem Eintritte
der Nacherbfolge.

§. 206 b.

Hat der Erbe die Erbschaft verkauft, so tritt der Käufer in An-
sehung des Verfahrens an seine Stelle.

Der Erbe ist wegen einer Nachlaßverbindlichkeit, die im Verhält-
nisse zwischen ihm und dem Käufer diesem zur Last fällt, in derselben
Weise wie ein Nachlaßgläubiger zu dem Antrag auf Eröffnung des
Verfahrens berechtigt. Das gleiche Recht steht ihm auch wegen einer
anderen Nachlaßverbindlichkeit zu, es sei denn, daß er unbeschränkt
haftet oder daß eine Nachlaßverwaltung angeordnet ist. Die Vor-
schriften des §. 205f, des §. 205g Nr. 1 und des §. 205h gelten
für den Erben auch nach dem Verkaufe der Erbschaft.

§. 206c.

Die Vorschriften des §. 206b finden entsprechende Anwendung,
wenn Jemand eine durch Vertrag erworbene Erbschaft verkauft oder
sich zur Veräußerung einer ihm angefallenen oder anderweit von ihm
erworbenen Erbschaft in sonstiger Weise verpflichtet hat.

§. 206 d.

In dem Konkursverfahren über das Vermögen des Erben finden,
wenn auch über den Nachlaß das Konkursverfahren eröffnet, oder
wenn eine Nachlaßverwaltung angeordnet ist, auf Nachlaßgläubiger,
denen gegenüber der Erbe unbeschränkt haftet, die Vorschriften der
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§§. 57, 88, 141, 143, 144, des §. 155 Nr. 3 und des §. 156 ent-
sprechende Anwendung.

Das Gleiche gilt, wenn eine Ehefrau die Erbin ist und der Nach-
laß zum Gesammtgute gehört, auch in dem Konkursverfahren über
das Vermögen des Ehemanns.

§ 206e.

Ueber einen Erbtheil findet ein Konkursverfahren nicht statt.

§. 206 f.

Die Vorschriften der §§. 202—206d finden im Falle der fort-
gesetzten Gütergemeinschaft auf das Konkursverfahren über das Ge—
sammtgut entsprechende Anwendung. Konkursgläubiger sind nur die
Gesammtgutsgläubiger, deren Forderungen schon zur Zeit des Eintritts
der fortgesetzten Gütergemeinschaft bestanden. Zu dem Antrag auf
Eröffnung des Verfahrens ist ein Gläubiger nicht berechtigt, dem
gegenüber der überlebende Ehegatte zu dieser Zeit persönlich haftete.
Die antheilsberechtigten Abkömmlinge sind zu dem Antrage nicht be-
rechtigt; das Gericht hat sie, soweit thunlich, zu hören.

63.  Der §. 208 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:

Das Konkursverfahren umfaßt nur das im Inlande befindliche
Vermögen, wenn der Schuldner im Deutschen Reiche eine gewerbliche
Niederlassung, aber keinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

Hat ein Schuldner im Deutschen Reiche weder eine gewerbliche
Niederlassung noch einen allgemeinen Gerichtsstand, so findet ein Kon-
kursverfahren über dasim Inlande befindliche Vermögen des Schuldners

statt, wenn er im Inlande ein mit Wohn= und Wirthschaftsgebäuden

versehenes Gut als Eigenthümer, Nutznießer oder Pächter bewirthschaftet.
Für das Verfahren ist das Amtsgericht ausschließlich zuständig, in dessen
Bezirke das Gut sich befindet.

Ist im Auslande ein Konkursverfahren eröffnet, so bedarf es nicht
des Nachweises der Zahlungsunfähigkeit zur Eröffnung des inländischen
Verfahrens.

64.  Der §. 210 wird durch folgende Vorschriften ersetzt:

Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über
deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden
wegen einfachen Bankerutts mit Gefängniß bestraft, wenn sie

1. durch Aufwand, Spiel oder Wette oder durch Differenzhandel
mit Waaren oder Börsenpapieren übermäßige Summen ver-

braucht haben oder schuldig geworden sind;
46*
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2. in der Absicht, die Eröffnung des Konkursverfahrens hinaus-
zuschieben, Waaren oder Werthpapiere auf Kredit entnommen
und diese Gegenstände erheblich unter dem Werthe in einer
den Anforderungen einer ordnungsmäßigen Wirthschaft wider-
sprechenden Weise veräußert oder sonst weggegeben haben;

3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung
ihnen gesetzlich oblag, oder dieselben verheimlicht, vernichtet oder
so unordentlich geführt haben, daß sie keine Uebersicht ihres
Vermögenszustandes gewähren, oder

4. es gegen die Bestimmung des Handelsgesetzbuchs unterlassen

haben, die Bilanz ihres Vermögens in der vorgeschriebenen Zeit
zu ziehen.

Neben der Gefängnißstrafe kann in den Fällen der Nr. 1, 2 auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis
zu sechstausend Mark erkannt werden.

65. Der §. 211 erhält folgenden Abs. 2:

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis
zu sechstausend Mark erkannt werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Straßburg i./E., den 17. Mai 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

(Nr. 2475.) Einführungsgesetz zu dem Gesetze, betreffend Aenderungen der Konkursordnung.
Vom 17. Mai 1898.

Wir Wilhelm) von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König

von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths
und des Reichstags, was folgt:

Artikel I.

Das Gesetz, betreffend Aenderungen der Konkursordnung, tritt gleichzeitig
mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft.
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